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Anleitung zur MwSt-Änderung ab dem 01.01.2024  

für die Anwender von VelCOM 

Wir empfehlen, diese MwSt-Änderung bis zum 31.12.2023 durchzuführen, nicht erst am 01.01.2024! 
 

1. Legen Sie zuerst einen neuen MwSt-Satz für Speisen an: 

• Melden Sie sich als Manager oder mit Manager-Rechten bei VelCOM an und öffnen Sie Extras > Konfiguration > Alle > 
Finanzen > MwSt-Sätze, um einen neuen MwSt-Satz anzulegen.  

• Klicken Sie in der Gruppe MwSt-Satz oben rechts auf den Aktionsbutton Neu  und geben Sie einen Namen für den 

neuen MwSt-Satz ein: MwSt Speisen. 

• Konfigurieren Sie jetzt den zusätzlich benötigten MwSt-Satz (inklusive der kompletten Historie):  

Klicken Sie dafür in der Gruppe Steueränderungen oben rechts auf den Aktionsbutton Neu  und geben dann so wie in 

der Abbildung unten das 1. Startdatum 01.01.1993 und den 1. Steuersatz 15,00 ein. Dann wieder Neu , so wie in der 

Abbildung den 2. Steuersatz, dann den 3. Steuersatz, den 4., den 5. und auch noch den 6. Steuersatz.  
 

Überprüfen Sie, dass Startdatum und Steuersatz in allen 6 Zeilen mit der nachfolgenden Abbildung übereinstimmen! 

 
 

• Schließen Sie die Konfiguration und bestätigen Sie die Abfrage Möchten Sie die Änderungen speichern? mit Ja. 

2. Ordnen Sie jetzt allen betroffenen Speisen-Artikeln den MwSt-Satz MwSt Speisen zu.  

• Öffnen Sie Extras > Konfiguration > Alle > Finanzen > Artikel und wählen Sie rechts oben die Artikelgruppe F & B aus.  

• Links in der Artikelliste werden jetzt alle F & B-Artikel (Speisen & Getränke) angezeigt.  
 

Zur Info: In Ihrer Artikelliste sind andere Artikel zu sehen als im nachfolgenden Muster (diese sind nur ein Beispiel).  
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• Klicken Sie jetzt der Reihe nach alle (Speisen-)Artikel, bei denen die MwSt geändert werden muss links in der Artikelliste 

an und wählen Sie dann rechts den (neuen) MwSt-Satz MwSt Speisen (7,00 %) aus.  
 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die MwSt-Änderung erst am 01.01.2024 oder später vornehmen, dann wird in der Liste 

MwSt: bereits der neue MwSt-Satz = 19,00 % angezeigt: MwSt-Speisen (19,00 %).  
 

Wichtig: Ordnen Sie den Speisen-Artikeln auf keinen Fall den MwSt-Satz MwSt 2 (19,00 %) zu! 
 

Falls Sie auch Speisen-Artikel für Außer-Haus-Lieferung / Abholung haben, dann ändern Sie bei diesen Artikeln den 

MwSt-Satz nicht, dieser bleibt bei 7 %!  
 

Achten Sie auch darauf, dass weder im Namen des Artikels, noch in Öffentlich der MwSt-Satz als Text angezeigt wird. 

Falls die MwSt als Text im Namen und / oder in Öffentlich angezeigt wird, entfernen Sie diesen Teil des Textes.  
 

 

3. Ordnen Sie jetzt zur Sicherheit noch im Archiv allen Speisen-Artikeln den MwSt-Satz MwSt Speisen zu: 

• Öffnen Sie Extras > Konfiguration > Archiv > Finanzen > Artikel und wählen Sie rechts oben die Artikelgruppe F & B aus.  

• Links in der Artikelliste werden jetzt alle archivierten F & B-Artikel (Speisen & Getränke) angezeigt.  

Zur Info: Die Archiv-Artikelliste im nachfolgenden Muster ist nur ein Beispiel, bei Ihnen sind andere Artikel zu sehen.  

 
 

• Klicken Sie jetzt der Reihe nach alle archivierten Speisen-Artikel links in der Artikelliste an und wählen Sie rechts den 

MwSt-Satz MwSt Speisen (7,00 %) bzw. ab dem 01.01.2024 den neuen MwSt-Satz MwSt Speisen (19,00 %) aus.  

 

 

Über den Jahreswechsel eingecheckte Reservierungen 

Die hier beschriebene MwSt-Änderung wirkt sich auch auf alle über den Jahreswechsel eingecheckten Reservierungen aus, 

d.h. diese müssen am 01.01.2024 nicht extra aus- und wieder eingecheckt werden. Auf der Rechnung werden die MwSt-

Sätze für die Speisen-Artikel automatisch korrekt ausgewiesen.  

 

 

Rechnungen vor dem Abschluss prüfen 

Bitte öffnen Sie bei den ersten Abreisen ab dem 01.01.2024 vor dem tatsächlichen Abschluss der Rechnung zur Sicherheit 

über Fakturierung > Rechnung die Rechnungsvorschau. Markieren Sie links im Rechnungsbaum die Rechnung, klicken Sie 

dann rechts unten auf den Button Drucken und kontrollieren Sie die gebuchten Leistungen und die unten in der Rechnung 

ausgewiesene Steuer. Falls nötig können Sie jetzt noch vor dem Abschluss der Rechnung Leistungen stornieren und manuell 

neu aufbuchen. 

Bitte beachten Sie folgendes: Die Velox Software GmbH kann keine Rechts- oder Steuerberatung anbieten. Sämtliche Informationen mit 

rechtlichen bzw. steuerrechtlichen Aspekten sind in keinem Fall als Rechts- oder Steuerberatung zu verstehen. Wenn Sie Detailfragen zur 

Anwendung der MwSt.-Änderung in der Praxis haben, dann kontaktieren Sie bitte für verbindliche und rechtssichere Aussagen Ihren 

Steuerberater. Eine Haftung für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, die die Velox Software GmbH in Bezug 

auf steuerrechtliche Vorgehensweisen gibt, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 


